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Weitere Entlastungpakete auf  

den Weg gebracht 
 

 

Energiekrise: ExpertInnen-Kommis-

sion Gas und Wärme greift Forde-

rungen der IG Metall auf  
Auf der dritten Sitzung der Konzertierten Aktion am  

31. Oktober 2022 konnte der Abschlussbericht der von 

ihr mit eingesetzten ExpertInnen-Kommission Gas und 

Wärme entgegengenommen und erläutert werden. Die 

IG Metall hatte seit langem eine Gas- und Wärmepreis-

bremse gefordert. Laut Bericht soll nun eine entspre-

chende Preisbremse zum 1. März 2023 greifen. Jörg 

Hofmann, 1. Vorsitzender der IG Metall, machte auf der 

Konzertierten Aktion deutlich, dass es weiterer Entlas-

tungsschritte bedürfe, sofern das Inkrafttreten der 

Gaspreisbremse nicht vorgezogen werden könnte. Der 

Bundeskanzler ging am 2. November 2022 mit dem 

Beschlussvorschlag in die Ministerpräsident*innen-

konferenz (MPK), eine Rückwirkung der Gaspreis-

bremse bis zum 1. Februar 2023 zu vereinbaren. 
 

Zudem hatte die IG Metall gefordert, die Unterstützung 

von Unternehmen durch staatlich subventioniertes 

Gas an konkrete Zusagen zum Standorterhalt sowie 

Perspektiven für die Transformation zu knüpfen. Die 

Kommission griff diese Forderung ebenso auf und 

weist auf die für eine Unterstützung notwendigen 

Standort- und Transformationsvereinbarungen zwi-

schen den Tarif- oder Betriebsparteien hin. Unterneh-

men ohne entsprechende Strukturen müssen den Er-

halt von mindestens 90 Prozent der Arbeitsplätze min-

destens ein Jahr über das Ende der angezeigten Unter-

stützung hinaus nachweisen. Tun sie das nicht, ist die 

Förderung zurückzuzahlen.  

 

Jenseits des Berichts der Gas- und Wärmekommission 

wurde in der Konzertierten Aktion festgehalten, dass 

zeitgleich eine Strompreisbremse in Kraft treten soll. 

Hierzu wären die europäischen Rahmenbedingungen 

zwischenzeitlich geklärt. Medienberichten zufolge will 

die Bundesregierung nun auch 500 Millionen Euro für 

Kund*innen bereitstellen, die mit Heizöl und Pellets 

heizen. 
 

Die Gas- und Wärmepreisbremse sowie die Strom-

preisbremse (Strompreisbremsegesetz) sollen am  

18. November 2022 im Kabinett behandelt werden und 

bis Mitte Dezember von Bundestag und Bundesrat ver-

abschiedet werden. Für den Zeitraum 1. Januar 2023 
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bzw. 1. März 2023 bis 30. April 2024 werden die Kos-

ten für die Gas- und Wärmepreisbremsen für Haus-

halte und KMU auf 33 Milliarden Euro geschätzt, für 

die Industrie auf 21 Milliarden Euro. Für die Strom-

preisbremse für Haushalte und KMU werden derzeit 

bis zu 33 Milliarden Euro veranschlagt, für die Indust-

rie bis zu 36 Milliarden Euro. 

Bundeskabinett verabschiedet die 

Dezember-Soforthilfe für Gas und 

Wärme 
Die Bundesregierung hat am 2. November 2022 im Ka-

binett einen Entwurf für das Soforthilfegesetz für Gas 

und Wärme auf den Weg gebracht. Sie folgt damit ei-

ner Empfehlung der ExpertInnen-Kommission Gas und 

Wärme.  

 

Haushalte und KMU mit einem Jahresverbrauch bis zu 

1,5 Millionen kWh sollen damit im Dezember 2022 

spürbar entlastet werden, indem ihnen die Abschlags-

zahlung im Dezember 2022 erlassen wird. Die Berech-

nung für Gaskund*innen sieht folgendermaßen aus: 

Die Entlastung wird auf Grundlage von einem Zwölftel 

des Jahresverbrauchs, den der Lieferant für die Ent-

nahmestelle im September 2022 prognostiziert hatte, 

sowie des Gaspreises vom Dezember errechnet. Das 

BMWK hat auf seiner Homepage ein FAQ eingestellt.  

 

Das Gesetz soll nun zügig im parlamentarischen Ver-

fahren verabschiedet werden. Ziel ist es, dass mög-

lichst bereits ab dem 15. November 2022 Anträge der 

Erdgas- und Wärmeversorger auf Erstattung der Ab-

schlagszahlung möglich sind und diese bis zum 1. De-

zember 2022 ausgezahlt werden können. Der Mittel-

bedarf für die Soforthilfe beträgt rund 9 Milliarden 

Euro. 

Deutschlandticket & Preisbremsen: 

Ergebnisse der Sonder-Ministerprä-

sident*innenkonferenz mit dem 

Bundeskanzler 
In ihrer Sitzung am 2. November 2022 haben der Bun-

deskanzler und die Regierungschefinnen und Regie-

rungschefs der Länder beschlossen, dass die Gas-

preisbremse zum 1. März 2023 eingeführt wird, bes-

tenfalls rückwirkend zum 1. Februar 2023. Sie gilt bis 

April 2024. Die Preisbremse wirkt für Gas und Fern-

wärme. Für Haushalte und KMU wird für ein Kontingent 

von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs der Preis für 

Gas auf 12 Cent pro kWh und für Wärme auf 9,5 Cent 

pro kWh gedeckelt. Für Steuerpflichtige, die einen So-

lidaritätszuschlag entrichten, ist die finanzielle Unter-

stützung im Rahmen der Gaspreisbremse zu versteu-

ern. Die monatliche Entlastung durch die Gaspreis-

bremse muss nicht zurückgezahlt werden, auch wenn 

die tatsächliche Verbrauchsmenge deutlich unter den 

80 Prozent des Vorjahresverbrauchs liegt. 
 

Auch die vom Bundeskabinett verabschiedete Sofort-

hilfe wird von den Länderchef*innen mitgetragen. Bei 

Mieter*innen, deren Verbrauch von Gas oder Fern-

wärme erst mit zeitlicher Verzögerung über die jährli-

che Betriebskostenabrechnung abgerechnet wird, er-

folgt die Entlastung über eine Gutschrift auf die Be-

triebskostenabrechnung. Wenn Mieter*innen bereits 

eine Erhöhung der Abschläge in 2022 erhalten haben, 

werden sie im Dezember um diese Erhöhung einmalig 

entlastet. Für große Industrie-Unternehmen sollen ab 

Januar 2023 bis April 2024 für ein Gas-Grundkontin-

gent von 70 Prozent des historischen Verbrauchs der 

Unternehmen die Gaskosten auf sieben Cent pro kWh 

(netto) reduziert werden. 
 

Eine Strompreisbremse soll zum 1. Januar 2023 entlas-

tend wirken. Der Strompreis soll dabei bei 40 Cent pro 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/11/20221102-bundeskabinett-verabschiedet-soforthilfe-dezember-fuer-gas-und-waerme.html
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kWh gedeckelt werden. Die Differenz zwischen dem zu 

zahlenden Marktpreis und der Deckelung wird als Ent-

lastung monatlich von den Versorgern direkt mit dem 

Abschlag verrechnet. Für Haushalte und KMU orien-

tiert sich die Strommenge für diese Entlastung dabei 

an einem Grundkontingent in Höhe von 80 Prozent der 

Jahresverbrauchsprognose, die der Abschlagszahlung 

für den September 2022 zugrunde gelegt wurde. In-

dustrieunternehmen werden die Strompreise bei ei-

nem Betrag von 13 Cent pro kWh gedeckelt für 70 Pro-

zent des Vorjahresverbrauchs. Darüber hinaus wird 

dafür Sorge getragen, dass die Netzentgelte im Jahr 

2023 nicht steigen werden. Zur Finanzierung 

der Entlastungen im Strombereich sollen befristet 

Zufallsgewinne bei der Stromerzeugung sowie bei 

Gas-, Öl- und Kohleunternehmen sowie Raffinerien ab-

geschöpft werden. 
 

Des Weiteren einigten sich die Bundesregierung und 

die Ministerpräsident*innen darauf, ein digitales, 

deutschlandweit gültiges „Deutschlandticket“ für den 

ÖPNV zu einem Einführungspreis von 49 Euro pro Mo-

nat im monatlich kündbaren Abonnement so schnell 

wie technisch möglich, bestenfalls zum 1. Januar 

2023, einzuführen. Der Bund stellt dafür ab 2023 jähr-

lich 1,5 Milliarden Euro zum Verlustausgleich zur Ver-

fügung, die Länder beteiligen sich in gleicher Höhe. 

Der Bund erhöht zudem die Regionalisierungsmittel 

zum regionalen Ausbau des Nahverkehrs. 
 

Bund und Länder wollen mit einem Inflationsaus-

gleichgesetz gemeinsam entschlossen gegen inflati-

onsbedingte Steuererhöhungen vorgehen. Es sollen 

der Grundfreibetrag, die Tarifeckwerte, der Unterhalts-

höchstbetrag sowie das Kindergeld und der Kinderfrei-

betrag angehoben und damit 48 Millionen Bürger*in-

nen entlastet werden. Nachdem bei der vorherigen 

MPK keine Einigung erzielt werden konnte, einigten 

sich Bund und Länder nun darauf, dass der Bund die 

Länder und Kommunen im Bereich Flucht und Migra-

tion mit insgesamt 1,5 Milliarden Euro zusätzlich in 

2022 und 2,75 Milliarden Euro im Jahre 2023 unter-

stützt. 

Bundesrat billigt 200 Milliarden 

Euro “Abwehrschirm”  
Die geplanten Entlastungen der Bundesregierung für 

die Jahre 2022 bis 2024, darunter die Gas- und Wär-

mepreisbremse, ein Härtefallfonds und weitere Unter-

nehmenshilfen, sollen durch Mittel aus dem Wirt-

schaftsstabilisierungsfonds finanziert werden. Eine 

Woche nach der Beschlussfassung im Bundestag 

hatte der Bundesrat am 28. Oktober 2022 dem 200 

Milliarden schweren “wirtschaftlichen Abwehrschirm“ 

zugestimmt. 
 

Ebenfalls am 28. Oktober 2022 hatte der Bundesrat 

die Änderungen am Heizkostenzuschussgesetz für Zu-

schüsse an Wohngeld- und BAföG-Berechtigte und die 

Zahlung einer einmaligen Energiepreispauschale in 

Höhe von 300 Euro an Renten- und Versorgungsbezie-

hende gebilligt. Diese und weitere Beschlüsse sind 

auf der Website des Bundesrates einsehbar. 

Inflationsprämie tritt rückwirkend 

in Kraft 
Das Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteu-

ersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz trat 

am 25. Oktober 2022 rückwirkend zum 1. Oktober 2022 

in Kraft. Dies beinhaltet unter Artikel 2 eine Ergänzung 

des Einkommensteuergesetzes. Die Ergänzung gibt 

Arbeitgebern im Zeitraum 26. Oktober 2022 bis zum 

31. Dezember 2024 die Möglichkeit, ihren Beschäftig-

ten zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucher-

preise neben dem Arbeitslohn Zuschüsse und Sach-

bezüge bis zu einem Betrag von 3.000 Euro steuer- 

und sozialversicherungsfrei auszuzahlen. Rechtliche 

https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/22/1026/1026-pk.html#top-18
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Grundlage können entweder eine freiwillige Zusage 

des Arbeitgebers, eine Betriebsvereinbarung oder ein 

Tarifvertrag sein. Eine Ratenzahlung ist möglich. Wei-

terhin gilt das Zuflussprinzip, wonach die Einnahmen 

dem Kalenderjahr steuerlich zuzuordnen sind, in dem 

sie zugeflossen sind. Außerdem gilt, dass der Be-

triebsrat zwar nicht das „Ob“ der Gewährung erzwin-

gen kann. Er hat jedoch nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG 

bei der Festlegung der Verteilungsmaßstäbe, also das 

„Wie“, ein Mitbestimmungsrecht. 

Eckpunkte für das Klimaschutz-So-

fortprogramm liegen vor 
Dem BMWK zufolge muss sich zur Erreichung der Ziele 

des Bundes-Klimaschutz-Gesetzes das Tempo der 

Emissionsminderungen in den kommenden Jahren 

insgesamt mehr als verdoppeln und dann bis 2030 na-

hezu verdreifachen. Nur dann sei das gesetzlich fest-

gelegte Ziel von 65 Prozent Treibhausgasemissions-

minderung gegenüber 1990 bis 2030 zu erreichen und 

der Weg zur Klimaneutralität 2045 frei. Das Ministe-

rium mahnt dazu an, Klimaschutz, Wirtschaftspolitik 

und Sozialverträglichkeit nicht gegeneinander auszu-

spielen. 
 

Das nun vorliegende Eckpunktepapier bündelt alle po-

litischen Einigungen zu den bereits beschlossenen 

und noch zu beschließenden Maßnahmen, darunter 

die EEG 2023-Novelle und das Windenergie-auf-See-

Gesetz aber auch die Novelle des Gebäudeenergiege-

setzes, ein Maßnahmenbündel zur Dekarbonisierung 

in der Industrie und der Masterplan Ladeinfrastruktur. 
 

Das Klimaschutz-Sofortprogramm ist am 31. Oktober 

2022 in die Ressort-Abstimmung gegangen und soll 

voraussichtlich noch im November im Kabinett verab-

schiedet werden. Konkrete Maßnahmen zur Errei-

chung der Klimaschutzziele im Verkehr will die Bun-

desregierung allerdings erst im Frühjahr 2023 verein-

baren. Im Verkehrssektor wurden die angesetzten Kli-

maziele bislang deutlich verfehlt.  
 

 


